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ENTR F5 Engineering Industries

� Binnenmarktvorschriften für Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Funk- und 
Telekommunikationsanlagen

• Maschinenrichtlinie, Aufzüge, Druckgeräte, 
Gasgeräte, ATEX, persönliche Schutzausrüstung, 
Seilbahnen, Sportboote…

• NiederspannungsRL, Elektromagnetische 
Kompatibilität, Radio & Telekom 

� Wettbewerbsfähigkeit der Industrie



Aufzugsrichtlinie 95/16/EG und ihre 
Änderungen

• 2003: VO (EG) Nr. 1882/2003 –
Anpassung der Vorschriften für 
Ausschüsse

• 2006: RL 2006/42/EG – Anpassung im 
Zuge der neuen Maschinenrichtlinie

• 2013: COM(2011) 770 – Angleichung an 
den NLF



Neuer rechtlicher Rahmen- NLF

• Generalüberholung des "New Approach"
• Verbesserte Marktüberwachung

• Verbesserte Qualität der notifizierten Stellen

• Einheitlichere Bestimmungen

• Einheitlichere Umsetzung und Anwendung

• NLF = Zwei komplementäre Instrumente
• VO 765/2008 über Akkreditierung und 

Marktüberwachung - geltendes Recht seit 1.1.2010

• Beschluss 768/2008 über die Vermarktung von 
Produkten – Musterbestimmungen: müssen in 
bestehende Richtlinien integriert werden



Angleichungspaket

• Nov 2011: Vorschlag zur Anpassung von 9 
Richtlinien an NLF (Aufzüge, NiederspannungsRL, 
Elektro-magnetische Kompatibilität, einfache 
Druckbehälter,..)

• Kein akuter inhaltlicher Überarbeitungsbedarf

• Reine Anpassung an den NLF - keine 
Änderung sektor-spezifischer 
Bestimmungen



Was ändert sich?

• Pflichten der Wirtschaftsakteure

• Notifizierte Stellen

• Schutzklausel

• Was ändert sich nicht?

• Anwendungsbereich

• Grundlegende Anforderungen

• Konformitätsbewertungsverfahren



Wirtschaftsakteure

NLF

• Hersteller

• Einführer

• Händler

AufzugsRL 95/16

• Montagebetrieb 
("Installer")

• Hersteller der 
Sicherheitsbauteile



Wirtschaftsakteure in der AufzugsRL Neu

• Montagebetrieb [für Aufzüge]
• Jede […] Person, die die Verantwortung für den Entwurf, die Herstellung, 

den Einbau und das Inverkehrbringen des Aufzugs übernimmt

• Hersteller [von Sicherheitsbauteilen]
• jede [..] Person, die ein Sicherheitsbauteil für Aufzüge herstellt bzw. 

entwickeln oder herstellen lässt und es unter ihrem eigenen Namen oder 
ihrer eigenen Marke vermarktet;

Einführer [von Sicherheitsbauteilen]
• jede in der Union ansässige [..] Person, die ein Sicherheitsbauteil für 

Aufzüge aus einem Drittstaat auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt

• Händler [von Sicherheitsbauteilen]
• jede [..] Person in der Lieferkette, die ein Sicherheitsbauteil für Aufzüge 

bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder des Einführers;



Pflichten des Montagebetriebs/Herstellers 
NEU

• Kennzeichnung des Aufzugs Neu

• Name und Adresse – zentrale Kontaktstelle

• Produktidentifikation: Typen-, Chargen-, Seriennummer oder 
andere

• Gebrauchsanleitung - Sprache: "in einer Sprache, die von 
den Endnutzern leicht verstanden werden kann" (gemäß der 
Entscheidung des Mitgliedstaats, in dem der Einbau des Aufzugs 
vorgenommen wird) – [Neu]

• Beschwerderegister Neu!

• Korrektur-, Rücknahme- und Rückrufpflichten

• Kooperations- und Auskunftspflicht gegenüber Behörden



Konformitätsbewertung

• Module: Auswahl und Inhalt unverändert 
Terminologie wird vereinheitlicht

• Konformitätserklärung: 
• Anpassung an NLF Muster

• Übersetzung in Sprachen der Mitgliedstaaten, in 
denen das Produkt bereitgestellt wird NEU!

• CE Kennzeichnung bleibt unverändert –
Bestimmungen und Muster nun in VO 765/2008



Pflichten der Einführer und Händler

NEU!

• Einführer:
• „Herstellercheck“: Prüfung ob Hersteller seine Pflichten 

erfüllt hat

• Kennzeichnung des Sicherheitsbauteils – Name und Adresse

• Überwachungspflichten: Stichproben, Beschwerderegister, 
Händlerinformation

• Einführer und Händler:
• „Sorgfaltscheck“ 

• Korrektur-, Rücknahme und Rückrufpflichten

• Kooperations- und Auskunftspflicht gegenüber Behörden



Rückverfolgbarkeit
NEU!

• Name und Adresse von Montagebetrieb, 
Hersteller und Einführer

• Produktidentifikation – muss Identifikation 
der zugehörigen Dokumentation ermöglichen

• Identifikation der gesamten Lieferkette: 
Auskunft über Lieferant und Abnehmer; 
Information muss 10 Jahre verfügbar sein!



Übergangsbestimmungen
• Neue Regeln gelten ab Tag nach Ende der Umsetzungsfrist

• Für jeden/s einzelnen Aufzug/Sicherheitsbauteil, der/das in 
Verkehr gebracht wird, gelten:
• Neue Kennzeichnungsregeln (Name, Adresse, Seriennr.)

• Konformitätserklärung Neu

• Technische Dokumentation: muss sich auf neue RL 
beziehen

• Rückverfolgbarkeit, Überwachungspflichten..

• Bereits davor in Verkehr gebrachte Sicherheitsbauteile 
dürfen unverändert weiter verkauft werden (Achtung: 
Inverkehrbringen = individuelles Produkt, nicht Serie!)

• Zertifikate behalten Gültigkeit!! (insofern keine Änderung 
in Design oder Produktion)



Notifizierung

• Aufgaben und Anforderungen für notifizierende 
Behörden Neu!

• Notifizierungsverfahren
• Akkreditierungsurkunde oder Unterlagen über Nachweis 

der Kompetenz Neu!

• Einspruchsmöglichkeit: MS und COMM Neu!
Mit Akkreditierung: 2 Wochen 

Ohne Akkreditierung: 2 Monate

• Anfechtung der Kompetenz –
Untersuchungspflicht der COMM, Mitwirkungspflicht 
des betroffenen MS



Verfahren der Marktüberwachung

• Ehemaliges „Schutzklauselverfahren“          Verfahren für 
ein gemeinschaftsweit einheitliches Vorgehen gegen 
gefährliche Produkte

• MS ergreift Maßnahme anlässlich eines gefährlichen Produkts 
Produktes  

• Information der anderen MS (via RAPEX oder ICSMS)

• Möglichkeit für andere MS, Einwände zu erheben

• „Act or object“
• Keine Einwand: MS erlässt äquivalente Maßnahme auf 

seinem Territorium, Maßnahme gilt als gerechtfertigt

• Einwände erhoben: Kommission entscheidet 

• mittels formaler Entscheidung  

• bindet alle MS



Angleichungspaket - Zeitplan

• Informelle Einigung zwischen Europäischem Parlament 
und Rat über Inhalt bereits im Frühjahr erzielt

• Offener Punkt: Ausschüsse (Komitologie)- Einigung 
seit letzter Woche (10. Oktober)!!

• Weitere Schritte:

• Annahme im EP Plenum 

• Annahme durch den Rat

• Veröffentlichung im Amtsblatt: Ende 2013 ?/Anfang 2014

• Umsetzungsfrist: 2 Jahre

• Anwendung der neuen RL: Ende 2015/Anfang 2016



Nützliche Links

• GD Unternehmen und Industrie

• http://ec.europa.eu/enterprise/index_de.htm

• Engineering Industries

• http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanic
al/index_de.htm

• Email: LIFTS@ec.europa.eu



• Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!


